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Strukturierte curricu-
läre Fortbildung 

Der	Vorstand	der	Sächsischen	Landes-
ärztekammer	 hat	 in	 seiner	 Sitzung	
am	 6.	 Dezember	 2006	 auf	 Empfeh-
lung	 der	 Bundesärztekammer	 die	
Verfahrensordnung	 zur	 Durchfüh-
rung	 strukturierter	 curriculärer	 Fort-
bildung	beschlossen.
Die	 strukturierte	 curriculäre	 Fortbil-
dung	ist	eine	zusätzliche,	erweiterte	
Maßnahme	zur	ärztlichen	Kompetenz-
erhaltung	 und	 Kompetenzentwick-
lung.	 Die	 Wissensvermittlung	 der	
interdisziplinären	Inhalte	einer	struk-
turierten	curriculären	Fortbildung	er-
folgt	über	einen	theoretischen	Kurs.	
Im	 jeweiligen	 Curriculum	 sind	 Lern-
ziele	 und	 Inhalt,	 zeitlicher	 Umfang	
und	die	methodisch-didaktische	Vor-
gehensweise	 festgelegt.	 Der	 Kurs	
sollte	mindestens	30	aber	höchstens	
80	 Stunden	 umfassen	 und	 ist	 mit	
einer	Lernerfolgkontrolle	abzuschlie-
ßen,	ein	Praxisteil	ist	optional.	
Absolviert	 ein	 Arzt	 den	 Kurs	 ohne	
Lernerfolgskontrolle,	 erhält	 er	 eine	
Teilnahmebescheinigung.	Das	„Ärzte-
kammer-Curriculum“	erhält	auf	Antrag	
der	 Arzt,	 der	 den	 Kurs	 vollständig	
besucht	und	die	Lernerfolgskontrolle	
erfolgreich	 bestanden	 hat.	 Auf	 der	
Basis	 der	 Berufsordnung	der	 Sächsi-
schen	Landesärztekammer	(§	27	Abs.	4	

Nr.	 2)	 ist	 dieses	 erworbene	 „Ärzte-
kammer-Curriculum“	im	Rahmen	der	
beruflichen	Kommunikation	als	eine	
nach	sonstigen	öffentlich-rechtlichen	
Vorschriften	erworbene	Qualifikation	
grundsätzlich	ankündigungsfähig.
Der	 Kurs	 zum	 Erwerb	 einer	 struktu-
rierten	curriculären	Fortbildung	muss	
im	Vorfeld	von	der	zuständigen	Lan-
desärztekammer,	 das	 heißt	 jener	 in	
deren	Zuständigkeitsbereich	der	Kurs	
stattfindet,	anerkannt	sein.	
Die	zum	1.	Januar	2007	in	Kraft	ge-
tretene	Verfahrensordnung	(veröffent-
licht	auf	den	Seiten	71	–	72	in	dieser	
Ausgabe)	zur	Durchführung	struktu-
rierter	curriculärer	Fortbildung		regelt	
die	 Grundlagen,	 das	 Antrags-	 und	
Genehmigungsverfahren	zur	struktu-

rierten	curriculären	Fortbildung.	Darü-
ber	hinaus	enthält	sie	Informationen	
zur	Ankündigung	der	 strukturierten	
curriculären	 Fortbildung	 durch	 den	
Veranstalter	 und	 der	 erworbenen	
Qualifikation	durch	Kammermitglieder.
Gegenwärtig	sind	die	Curricula	„Reise-
	medizinische	Gesundheitsberatung“,	

„Begutachtung	 psychisch	 reaktiver	
Traumafolgen	 in	 aufenthaltsrechtli-
chen	 Verfahren	 bei	 Erwachsenen“	
und	 „Umweltmedizin“	 der	 struktu-
rierten	curriculären	Fortbildung	zuge-
ordnet.	In	Planung	befinden	sich	die	
Curricula	 „Ernährungsmedizinische	
Beratung“	und	„Sexualmedizin“.

Dr.	med.	Katrin	Bräutigam
Ärztliche	Geschäftsführerin
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Kurs „Grundlagen 
der medizinischen 
Begutachtung“

Die	 Erstellung	 von	 medizinischen	
Gutachten	 gehört	 zur	 ärztlichen	
Berufsausübung.	Beauftragt	werden	
Gutachter	von	privaten	und	gesetzli-
chen	 Versicherungsträgern,	 Gutach-
terstellen	 der	 Landesärztekammern	
sowie	Gerichten.	Bereits	im	Rahmen	
ihrer	Weiterbildung	sind	von	Ärzten	
Gutachten	anzufertigen.
Basierend	 auf	 dem	 Curriculum	 der	
Bundesärztekammer	bietet	die	Säch-
sische	 Landesärztekammer	ab	Okto-
ber	 2007	 insbesondere	 für	 alle	 in	
Weiterbildung	 befindliche	 Kollegen	

und	für	interessierte	Ärzte	aus	Klinik	
und	Praxis	das	Curriculum	„Grundla-
gen	 der	 medizinischen	 Begutach-
tung“	 an.	 Allgemeine	 Grundlagen	
zur	 Begutachtung	 und	 Anforderun-
gen	 an	 Gutachten	 sowie	 spezielle	
Fragestellungen	 der	 Versicherungs-	
und	 Sozialleistungsträger	 bilden	
Schwerpunkte	 des	 Curriculums.	 Da-
bei	 werden	 nicht	 nur	 medizinisch-
fachliche	Fragen,	sondern	auch	juris-
tische,	 sozialversicherungsrechtliche	
und	rechtsmedizinische	Aspekte	der	
Begutachtung	vorgestellt	und	disku-
tiert	und	durch	ausgewählte	Fallvor-
stellungen	ergänzt.
Die	Fortbildungsinhalte	des	40-Stun-
den-Curriculums	werden	in	3	Modu-
len	(jeweils	zwei	16-stündige	und	ein	

achtstündiges	Modul)	vermittelt.	Auf-
grund	 der	 interaktiven	 Ausrichtung	
der	 Fortbildung	 ist	 die	 Teilnehmer-
zahl	auf	30	Ärzte	begrenzt.	Der	Kurs	
schließt	 mit	 einer	 schriftlichen	 Lern-
erfolgskontrolle	ab.		
Termine:
19.	–	20.	Oktober	2007	(16	Stunden)
14.	–	15.	Dezember	2007	(16	Stunden)
23.	Februar	2008	(8	Stunden)
Teilnahmegebühren:	400,00	EUR	
Anmeldung	 und	 Auskunft	 über	 das	
Referat	Fortbildung	der	Sächsischen	
Landesärztekammer:	 	 Telefon	 0351	
8267	329,	E-Mail:	gutachterkurs2007@	
slaek.de.	
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